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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 

A-1 011 Wien, Stubenring 1 

DVR37257 

Fernschreib-Nr. 111145 regeb a, 111780 reggeb a 

Telefax 713 79 95,71393 11 FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

L 

Geschäftszahl 14.080/ 4-Pr. 7/93 

An das 
Präsidium,des Nationalrates 

Parlament 
1016 Wie n 

Betreff: 
Agrarverfahrensgesetz 1950; 
Novelle; Entwurf; 
Stellungnahme 

Telefon 0222/71100 Durchwahl 

NamefTel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

OKoär. Dr. Gabler/5435 

Bille In der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anfOhren. 

Das Bundesm1nisterium für wirtschaftliche Angel~beehrt 
sich, in der Beilage 25 Ausfertigungen seiner an das BKA 

gerichteten Stellungnahme zum o.a. Betreff zu übermitteln. 

25 Beilagen 

F.d.R.d.A.: 

Wien, am 29. März 1993 

Für den Bundesminister: 

Dr. Benda 
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" REPUBLIK ÖSTERREICH 
A-1011 Wien, Stubenrlng 1 

DVR37257 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
Femschrelb-Nr. 111145 regeb a, 111780 reggeb a 

Telefax 713 79 95, 713 93 11 

L 

Geschäftszahl 14.080/ 4-Pr. 7/93 

An das 
BKA-VD 

BallhauspI. 2 
1014 Wie n 

Betreff: 
Agrarverfahrensgesetz 1950; 
Novelle; Entwurf; 
Stellungnahme 

Telefon 0222/71100 Durchwahl 

NamelTeI.-Klappe des Sachbearbeiters: 

OKoär. Dr. Gab1er/5435 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Zum mit do. Schreiben vom 8. Feber 1993, Zl. 600.982/0-V/2/92, 

übermittelten Entwurf einer Novelle des Agrarverfahrensgesetzes 

1950, wird seitens des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Angelegenheiten folgende Stellungnahme abgegeben: 

Z 5 (§ 8 Abs. 3) sollte richtigerweise wie folgt lauten: 

"(3) Hinsichtlich der Geldausgleichung und der Kosten der Kenn­

zeichnung der Grenzen und der gemeinsamen Anlagen und Maßnahmen 

sind die Verwaltungsvorschriften maßgebend." 

Begründung: Der Begriff "Kennzeichnung der Grenzen" entspricht 

der vermessungsrechtlichen Terminologie und sollte daher anstelle 

des gewählten Begriffes "Vermarkung" (Vermarktung ist ein 

SChreibfehler) verwendet werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsidium 

des Nationalrates übermittelt. 

Wien, am 29. März 1993 

Für den Bundesminister: 

Dr. Benda 
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